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Gemeineidgenössische Tagsazung der XIll Orte.

Baden. Ki»2, 12. April.

^tantSarchiv Lucer». Allg. Absch. XI.II, kol. — Staatsarchiv Zreiburg. Absch. Bd. 47. — La»d-«archi» Nidwalde».

Gesandte: Zürich. Salomon Hirzcl, Bürgermeister;Konrad Wcrdmüller,Sekclniciftcr. Bern,
^'klaus Dachsclhofer, Schultheiß; Bincenz Wagner, Bcnner. Luccrn. Heinrich Flcckcnstcin, Schult

Ludwig Mehcr, Kornhcrr. U r i. Seb. Pcrcgrin Zwcher, Landeshauptmauu; Joh. Anton Arnold,
^atthaltcr. Schwyz. Wolf Dietrich Reding, Landaminann und Landeshauptmann. Uutcr-
^°ldcn. Heinrich Bücher, Landaminannvon Obwalden; Joh. Peter Zelger, Landainmanu' on Nid-
^^lden. Zug. Beat Zurlaubcn, alt-Ammaun; Christian Schön, Sekclineistcr. GlaruS. Jakob
^arti, Landaiilmaun und Pailncrherr; Balthasar Müller, alt-Landammann. Basel. Joh. Rudolph
^ttftcin, Bürgermeister; Joh. Heinrich Falkner. Zcughcrr. Frciburg. Rudolph Weck, Schultheiß;
^klaus von Dießbach, Zcugl^err. Solothur n. Johailn Schwaller, Schultheiß ; Ulrich Suri, Bcnncr.
^ch a ffh a »sc n. I. Jakob Zicglcr, Bürgermeister; Leonhard Meyer, Zcughcrr. Appenzell,
^hann Sutcr, Landammannvon Inner-Rhoden; Johann Tanner, Landaminannvon Außer-Rhoden.

Bon Solothurn und Basel aufgerufen, ihren und den bischöflich-basel'schcn Gebieten gegen die
".^ciplinirten, barbarisch hausenden lothringischen und brandenbnrgischcn HcereShaufcnSchuz und

zu leisten, beschließen die Orte: l) Den Städten Basel und Solothurn und dem Fürstbischofvon
"lel die Anordnung der Bcrlhcidiguugsanstaltcnzu überlassen; 2) denselben aus den übrigen cilf Orten
^ aus der Stift und der Stadt St. Gallen in gemeinsamen Kosten 5(1(1 Mann wohlbcwehrtcr frei-

geworbener Mannschaft zur Vcrtheidigung dcö jene Landschafteil (und Mühlhauscn) nmfasscndcn
khrbczirkö zur Beifügung zu stellen, nämlich von Zürich 80, von Bern 120, von Luccrn 50, von Uri,
^hz, Unterwalden, Zug, GlaruS je 20, von Freiburg 50, von Schaffhauscnund Appenzell je 30,
" Stift und Stadt St. Gallen je 20 Mann; 3) während der Zeit der Bcrthcidigung nicht nur keine
""uschaft zurük zu rufen, sondern bei Fortdauer und Zunahme der Gefahr, gemäß den 16-17 zu Wyl
^ßtcn Beschlüssen, mit Macht zu Hülse zu eilen; 4) die Mannschaftvon Seite jedes Ortes verhält-
'^>äßig bis zum Grade dcö Lieutenants mit Offizieren zu versehen, den Soldaten monatlich mit 5
^»en (zu 4 Dicken), den Offizier nach Gefallen zu besolden, ihnen dabei alle andern Ansprüche als
^ gewöhnliche„Dienstscrviz" zu untersagenund dagegen Basel und Solothurn die Sorge für billigen

^ ka»f der Lebensmittel und die Anstellung verständiger Commandantcn zu übcrbinden; 5) in gleichen
. ^hältnisscu auch andern Ständeil im Nothfallc Hülfe zu leisten; 6) den Commandantcn der genannten
»>dcn Kricgsvölker diese Maßnahmen zur Kcuntuiß zu bringen und sie vor Angriffenauf die vcrau-
ctc Defeilsionsliilic zu warnen; 7) die französische Gesandtschaft zu ersuchen, daß FrankreichcS sich

^clcgeu sein lasse, daß die schweizerische Berthcidigungögränzc rcspectirt werde; 8) auf den 22. April
^..^uzügcr von Zürich, Bern, Schasshanscu, Appenzell Außer-Rhoden und Stadt St. Gallen in Basel,
^ujgen von Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, GlaruS, Appenzell Jnner-Rhodcn und Abtei
Gallen bei der Brüke in Dornach eintreffen zu lassen oder sie wenigstens nicht über den 25. April
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so lange man das Volk Vonnöthen haben werde, sondern, laut deö Abschieds zu Wyl von 1647, auf der

beiden Städte Begehren jedes Ort mit seiner Macht nachdrüken müsse, — welches alles Erfindungen seien

und Vorschläge, die nicht herkömmlich oder üblich seien"; überdieß falle es schwer, daß die dem Bischofzu

leistende Hülfe auf Kosten der Orte geschehen solle; es sei das eine Acudcrung, die auch die Pflicht

gegen die gemeinen verbündeten Orte berühren möge; daher habe man sich entschlossen, künftig nur auf

bundesgemäßc Mahnung die nöthige Hülfe zu gewähren. Da nunmehr laut eingelangtem Bericht der

Abzug des Kriegsvolkes von der Gränze erfolgt sei, so sei der Auszug zu unterlassen und seien die Koste»

so zu ersparen. Dabei sei man aber jeder Zeit mit Eifer bereit, die Bundespflichten zu erfüllen, wen»

es sich um wirkliche Gefahr deö Vaterlandes handle oder darum, dessen Eintracht und Stärke zu wahre»

und so auf die Nachkommenschaft ein geachtetes und kräftiges Gemeinwesen zu vererben. Bei der >»

Baden projectirten Hülfelcistung handle es sich aber nicht um so wesentliche Dinge, sondern es verberge

sich viel anderes hinter diesem Scheine. Es wird hierauf beschlossen: l) diese Verhandlung Uri zu über-

Mitteln und das Bedauern über seine in Baden „erzeigte allonatw" zu bezeugen; 2) auch dem Bischsfl

von Basel durch Schreiben über den eigentlichen Sinn dieses von den katholischen Orten gefaßten M

schlusses Auskunft zu ertheilcn; 3) ebenso den Ständen Solothurn, Freiburg, Glaruö und Appens

katholischer Religion, sowie dem Prälaten von St. Gallen davon Bericht zu geben, doch vorerst die A»>'

wort Uns abzuwarten*). I». Landammann Zclgcr gibt Auskunft, warum der zwischen Nidwaldcn u»d

Uri bestehende Seelisbergcr Span einige Zeit „ungeübt" geblieben sei und wie Uri sich fortwährend

weigere, Schwyz als Richter anzuerkenneil und dem Bund der III Waldstättc sich zu fügen, bittet daher,

dazu mitzuhelfen, daß von Uri entweder laut des gemeinsamen Muttcrbündnisseö der III Orte oder >»^

Zuthuu Lucern's die Sache an ihren gebührenden Ort gebracht werde. Indem Schwyz bemerkt, daß

man dortscits von der gegen Schwyz gemachten Einwendung Uri's nichts wisse, gibt Luccrn den Rath,

es möge Nidwaldcn schriftlich sein Begehren an Lucern stellen, so werde Lueern sieb gerne bei Uri vcl'

wenden.

') Am 10. Juli berichtet bau» Schultheiß Fleckenstein von Baden aus nach Lucern. daß die Instructionen der IV katholisch"

Orte in dem Mißfallen gegenüber den Orlen, „welche de» Meister spiele» wollten," übereinstimmen. Zwcyer jedoch

so sehr gegen die von Lucern unter der Aühruug Dullikerö gemachte Diversion, daß er in einem Briese an Dulliker b"

seinem (stute Hilfikon au« sich gegen diese Conscrcnz erklärte und in einer dießsälligcn Zuschrift an den Bürgermeister

stein versicherte, er habe den Herren oft gesagt, wenn Lucern nicht wieder einlenke, werde dieß besorglichcr Weise die Z"'

rüttung der Eidgenossenschaft nach sich ziehen. (Wctlstcinischc Sammlung, Band IX.) - Am 26/ Ist. März meldet gwe?«'-

Venner Suri von Solothurn habe sich in einem Schreiben an ihn „sormalisirt:" „Meine gnädigen Herren sind nich' ^

dacht, U. E. der Stadt Luccrn und der übrigen lll Orte ungereimte Prvccduren mit Stillschweigen passircn zulassen, so'"-"

werden schriftlich mit Basel beralhschlagcn, wie es bei der bevorstehenden Tagsazung empfindlich und bester Maßen zu ah»b"

sei." - „Auch zu Zürich habe ich," schreibt Zweyer, „Leute gefunden, die mit andern Orten nicht gern viel Kosten Hab"

wollen. Ich antwortete ihnen, es sei besser, wir retten mi, etwa« Kosten Andere, als wenn da« Uebel uns zu Schaden

jlblä.)
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Eid« ' ^ ^ aifest vor demvszug 10 5 5 (1656). Allen christgloübigen Menschen, vnd insonders denen, so in vnser

^^srid^^ ^ Orten vnd Zugewandten woncnd, wünschen wir Burgermeister, Räch vnd Burger der Statt Zürich gnad
H°ck>, Gott, vnd wollend Ihnen hiemit grundtlich vnd wahrhaftig zu erkennen geben, vs was für mchrfaltigen
Tch. 6' vnd beweglichen Ursachen wir vnvcrmydcnlich gcnöttigetworden, vnser Ehr, Heil vnd Wolfart wider die von

Gott erlaubten gwalt der waaffen, wyl alle güt- vnd Rechtliche mitel von Ihnen vnEydgnössisch
Hochmütiger wyß vsgcschlagen worden, zuverthädingenvnd dapferlich zu schirmen.

^!erin^^ Jahren hero habend Sy in allerhand fürfallenhcitenvns gar einen bösen, nydigen vnd gehässigen willen,
^a»d zu nit geringem schimpf vnd Verkleinerung, bcwisen vnd erzeigt, Besondcrbar aber in der weltkhündigen by-

Kilian Kcsselrings,eines ehrlichen Evangelischen vndcrthancn im Thurgvuw I." 1631, daran etliche Schwyzcr
Rheder vnd auch syne gar strenge vnd scharpfe Richter gewesen: dann Sy denselben vff ein gar vnbarm-

^ ^ Schwyz mit der tortur gcplaget vnd tiraunischcrwyß vs jme erzwingenwollen solliche fachen, deren vn-
^ ^lklsaltigcn Marter bcstendig erhalten, vs großem Ü bermut alle fürschriben vnd intoreos.'.ianalion von

andern loblichen Orten, auch alle Güt- vnd Rechtlichen mitel, wider Pündt, Landtsfriden vnd verträg hindan-

i»H ^ ^bchen in demc, daß Sy by wenig Iahren hero einer Statt Zürich, wider das harkommen by jhren altfordcrn,
die, k. ^ l^lbs vorgelegtenauthentischen bricfs vnd Sigel vnd genugsam erscheinter etlichhundcrt-jerigen prattio den jbncn

^ Ottnno dem grosen vor mehr als 80V Jahren vergaabctcnZürich-See vermesscntlich ansprechen dörfftcn, mit

^ter Malt sich selbs daby zeschirmcn ^
habend Sy vns wider Pündt vnd harkommen in dem Zoll-wesentreffenlich beschwert vnd darwider kein Eydt-

erinneren, bitten noch begeren überall nüzit gelten lassen,

dv ^ l>er Beherrschung vnserer gmein-habcnden Vogteyen sind die von Schwyz wider die armen vnderthanen, sonderlich
^^'llwncn vermischt, gar beschwerlich auch on anlaas gsyn, zu nit geringen strytigkeiten der samptlich Regierenden

ihre >, ' habend auch disfahls vnser vnd anderer lob. Orten erinnern vnd vermannen, den bidcrben vndcrthancn

Bei ^ ringern vnd abzenemmen,wenig ansehen wollen.

^Zer/ ^ud lvir vnderlaß villfaltig geschmccht vnd gclesterct, auch mit Verlaub zu melden gar vnchristenlich

^ ^d, so oü an jhnen stath, gentzlich vcrdampt worden.Hahr ^ lieben vnd edlen fridcns willen aber, sidtenmahlendes leidigen Kriegs trurige würckhung wir die Zyt vnd
^istem 'I herßlichem mitlydcn an vnscrn grenhcn genugsam gesehen vnd crsaren, habend wir bis anhcro alles yiit

^ iledult übertragen. Nachdemaber diser zyt fehrner harzugeschlagen, daß etliche jhrer landtlüten von sicherheit

^l>det» ^ Glaubens,den sy an ihrem Ort nit üben dörfftcn, vs- vnd in andern Ort gegangen, welliche ehrliche vnvcr-
^lige ' keiner missethat beschuldete lüt gewesen, von jnen aber glych nach jhrcm vsgang als meincydigc,Landt-
^ lo>^ lüt vcrrüft, auch andere, so noch im Land gcblibcn vnd der Religion halber by jhnen auch in vcr-

gefengklich yngezogen vnd übel geplaget worden; Habend die samptliche Evangelische Ort, deren glauben Sy
von Schwyz so wol der vsgangcncnals gefangnen vnd jhres Hab vnd guts halber gar fründtlich vnd

^iipter ^ücschriben, auch hcrnahcr ein gmcinc Ehrengcsandtschafftvon zchcn anschcnlichcn Herrn, mchrtheils der
l>ie» 'hnen abgeordnet vnd jhnen grundtlich zuerkennen geben lassen, was gestalten sidert der Religions-cndcrungin

Zo^'^en landen ein- vnd andersyts vnderschidcnliche abtritt beschehen, die man wcger mit der Pündtcn Harkommen
^liischx ^der Eydtgnoschafft in das andere nicmahl so hoch empfunden, sonder cinandern gebührende Eydt-

widerfahren lassen, ein glyches auch von jhnen sründt-Eydtgnvssisch bcgercnd vnd die fehrnere reeiyro-

^ ßrasit ^'enniessig gutwillig anerbietende ^ vnd wyl wider besser verhofsen Schwyz darzu nit verstehen wollen, jst jhnen
dg» ^l^»ien habender Pündten vndt Landtfridcns wider alle fehrnere i>roco<Iur vnd I'lxLmiiiv» das Eydtgnossischc

l't hx^^^lagen, von jhnen aber auch Hochmütig verworsfenworden. By wellicher der fachen Verlassenheit jhr Ercellenz
^anhösischeAmbassadorsiu In linrsis, zu Solothurn residierende, zcsampt der Statt Solothurn selbs in best¬

ach '"kvntioi, eine fürderliche BadischcZesamen-Kunsft aller 13 orten veranlaßt, die jhnen zu ro^oot vnd ehren
^rzug vsgeschribenvnd Schwyz auch mtimirt. worden, nut dem vstruckenlich widcrholtenbegeren, das sy bis
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treffend läßt man sie sich gefallen, doch soll den Gesandtenvon Frciburg und Solothurn vcrdeutct werbc^
daß wir nicht über diesen Termin hinaus zu gehen wünschen, sie daher das Geschäft fördern sollen, u»
daß man bei eintretender Fricdcnöhandlungüber Form und Weise, wie die obschwcbendcnStreitigkeit^'
durch Säze entschieden werden sollen, nähere Abreden sich vorbehalte. «I. Hauptsache aber ist, daß d>e
Orte treu zusammenhalten und die Gesandtschaften bei ihrer Ankunft in Baden den Dcputirten von iffe'
bürg und Solothurn zunächst danken, dann aber ihnen auch eröffnen, man sei geneigt, ihnen weitere M

macht zu geben, betrachte jedoch bei dem gegenwärtigen Stande der Parteien als daö wichtigste, daß Z'"^
und Bern mit der Erklärung und Verpflichtungvorangehen, den V Orten „mit Satisfaction ZU
gcgncn," nämlich die Waffen niederzulegen, die Schanzen zu schleifen, die Mannschaft zurükzujie^"'
unsere Beamten im Thurgau auf freien Fuß zu stellen, die eingenommenen Gotteshäuser und l'est^
Pläze zu verlassen, überhaupt alles in den frühem Stand zurükzusezcn. Wenn Zürich und Bern d>
eingehen, so werden die V Orte dasselbe thun. Unterdessen hält man sich darauf gefaßt, alles abzuw^''
waö der Gegner zu seinem Vortheil benuzcn möchte, und werden auch Frciburg und Solothurn gc>""

und beschworen, ebenfalls zur Wehr zu greifen, v. Wird in Friedensverhandlungeneingetreten, ^
man beiderseits von den angelegten Minen bei Eiden Anzeige zu machen, t. Man erwartet, daß
Hauptmann Zweher das besondere Schreiben, das neben der an uns gerichteten Antwort deö Kaisers'
zugekommenist, weil darin noch andere Sachen enthalten sind, behufs besserer Sthlisirung der
antwort an die Kanzlei abgeben werde. Die Angelegenheit wegen Hilfeleistung des Bischt ^
Basel wird verschoben. I». Langt der französische Gesandte de la Barde in Baden an, so soll ,
Ambassador Casati eiligst dahin eingeladen werden, i. Es bleibt dabei, daß Schaffhauscn als parteiisch bell'" ^
wird, weil eö bei der Bcsezung von Rheinau und bei der Bestürmungvon Rapperswhl mitgeholfc»^

Anmerkung. Auf diese Conferenz und nach Baden gab Lucern seiner Gesandtschaft am 11. Februar folgende ,,

Nach Anhörung der Vermittelungsvorschläge der Schiedortc Basel, Freiburg und Solothurn und auf ^

Bericht des Statthalters Laurenz Meyer, unseres Abgeordneten nach Mellingen, haben Räthe und Hundes
Lucern die Ehrenmittel der IV Orte herberufen und die zu Brugg und Mellingen privatim gestellten Anträge ,

rathung gesezt, worauf Schultheis, Oberst Fleckcnstcin, Pannerherr Ulrich Dulliker, Statthalter Laurenz Meyer,

Ludwig Meyer und Landvogt Leodegar Pfyffer beauftragt wurden, hier und zu Baden in folgender Weise sich Z" ^ ^r-
1) Baden wird als Malstätte zur Friedcnsunterhandlung bezeichnet? zu solchem Zweke von Zürich unter Siegel als

lezlich anerkannt, die Besazung aus der Stadt nach Wyl, zu den großen Bädern, Nußbäumen, Ehrendingc», ^u. s. w. verlegt, vielleicht auch nach dem Wunsch der Stadt Baden der sechstägige Stillstand besserer Sichert' ^
prolongirt! 2) in Bezug auf die Titulirung hält man sich gegen Bern und Zürich, wie sie sich gegen uns!

und Zürich Basel und Schasfhausen vorschlagen, so ist gegen Schaffhausen die den Zürchern gesandte Hilfe Ml»

Mann einzuwenden? 3) soll der sechstägige Waffenstillstand zu Friedensunterhandlungen führen, so müssen Zürich

vorerst die Waffen niederlegen und die Schanzen abthun und die fremden Mannschaften zurükzichen, wogegen

dasselbe thun zu wollen versichern, mit dem Bedeuten, daß es sich vor der Hand weder um gütliche Ausgleichung "

Rechtsentscheidung handle, sondern um Entfernung der den, Fricdcnswerke entgegenstehenden Obstakel; 4) würde ^

stand verlängert und fänden die bezeichneten Bedingungen Zustimmung, so müßten auch beide Parteien bei

pflichtet werden, von angelegten Minen Anzeige zu geben. Sodann behält man sich vor, die von den V Orten Z

densverhandlung abzuordnenden Gesandtschaften später zu ernennen.
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geziemt, i. Bezüglich der Konferenz mit Landammann Zurlauben wird dieser, so bald cS ihm

ist, Zeit und Ort dazu feststellen, was Zng an Luccrn bis nächsten Dienstag mitthcilcn wird, damit ^

auch Schwhz und Unterwalden davon in Kenntniß gcsczt werden können. Ii,. Berichte, die daS Kr> >

wcscn betreffen, sind an Oberst Jost Pfhffcr als luccrnischcu KricgsrathSpräsidcntcn zu adrestiren,

Conferenz der im Rheinthale regierenden evangelischenOrte.
Elgg. im September.

Staatsarchiv Zürich. Allg. Nbsch. Bv. 15», kol. si.

... . Jet'

Gesandte: Zürich. Joh. Heinrich Waser, Bürgermeister; Joh. Jakob Hab, Sckclmcistcr,

Kaspar Hirzel, Landvogt im Thurgau. Appenzell A. - R h. Joh. Rcchstciner, Landammann; 3^"

Tanner, des Raths.

n. Veranlaßung der Conferenz: Der Prälat von St. Gallen hatte dem Dekan Rüegg,

Altstättcu im Rheinthal, das Pfrundlehcn anfgckündet und der Landvogt im Rhcinthal die Eva»lff > ,

wegen Nichtbcobachtung einiger Feiertage vor Bußcngcricht gezogen. Beschlossen wurde: 1) 3^ -

von Zürich, Glaruö und Appenzell A.-Nh. wird dem Prälaten geschrieben, den Herrn Rüegg ^

Pfarrlchcn bleiben zu lassen; wenn der Prälat darauf keine Rüksicht nehme, sei ihm eine CvnftrcB^

zubieten; wenn er sich auch dazu nicht verstehe, soll ein unparteiisches Nechtsbot gegen ihngesch^"'^

wenn der Prälat dem Pfarrer Rüegg das Pfarrlchcn entziehe, soll dieser doch im Hause ,

Appenzell ihn in dem Bcsizc schüzcn und sodann auch den katholischen, das Rhcinthal mitrcg^ ^ ^
Orten davon Kenntniß gegeben werden. 2) Die Rheinthalcr werden angewiesen, die Bußen

zahlen und sich auf den Abschied von 1653 zu berufen, welcher im Sommer an den Feiertagen ^.^il
wendigen Feldarbeiten zu verrichten erlaube; wenn aber der Laudvogt mit dem Bußcnbczug ^

wolle, soll Appenzell durch eine Gesandtschaft ihn davon abmahnen, und wenn »öthig, Zürich ' ^

Schreiben dieß untcrstüzcn. I». Wegen Hans Baschi Hospitaler und Balthasar Bürgisser von

man sich mit den Gesandten von Appenzell ebenfalls auf einen Antrag verständigt.

S««.

Conferenz der X thurgauischen Malefiz-Orte mit dem Abte von St. Gallen.

Wyl. 3. Oetober. (23. September alt. Kal.)

Staatsarchiv Zürich. Beilage zum Abschiede vom 7. Juli tliSS. Bd. lss, kol. Sil. ^

Diese Conferenz fand statt zwischen dem Prälaten von St. Gallen und seinen RätlM ll>^

Schorns, Hofmeister vom Thnrn, Hofammann Lcdcrgcrwcr, Rathsschrciber Rüti, Lehenvogt Mu
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Gallen und den Bischof von Konstanz senden möchte, in welchem Falle
bc>/ Jemand beizugeben bereit sei, wird von Lucern in den Abschied genommen. I». Schwhz
be»,^^ Glarnö gegen Schwhz das Abzugsrccht üben wolle. Glarus wird daher ersucht, es bei
leist ^'"">on zu belassen; wird nicht entsprochen, so mag dann die Sache vor eine allgemeine Tag-

gebracht werden.

Max sehe auch im AbschnitteHerrschaftSangelegenheiten: x

^ i tlogteieu iiberh. »>. Art. 166. Religion«- und Glaubenssache».
^itb. Aogt. iiberh. « Art. 182. Stellung der Geistlichen zur weltlichen Obrigkeit.

r^h ^ ^ unterem 18. October von den bei Eiden versammeltenRichtern und einem dreifachen Land-
»iz ousgefälltc Urtheil spricht Zweycr von jeglicher Schuld frei und bezeichnetdie gegen ihn erhobenenKlagen

^"ge » indem durch die vernommenenKundschaften seine volle Schuldlosigkeiterwiesensei. Im Ein-
Nsxr.. ^ llrtheilsspruchesberuft sich Uri bezüglich seiner Eompetenz zur Ausfällung des Urtheils auf die Erklärung des

^is der uninteressirtcnOrte.

S7T»

Conferenz der V alten katholischenOrte mit dem Abt von St. Gallen.
Wyl. 12. November.
Staatsarchiv Lucern. Acten: Religionshä'ndel.

Zjg^"^renzmitglicd cr: Herr Gallus, Abt des fürstlichen GotteshausesSt. Gallen; und im
^ ^ Orte: Wolf Dietrich Rcding, Landammann, und Michael Schorns, alt-Landammann,von

^ die Abgeordneten der V Orte ihr von Luecrn ausgestelltes Beglaubigungsschreiben vorlegen,
ish vorhergegangener Begrüßung, in Erwägung, daß zwar keine drohende Kriegsgefahrvorhanden
tllih j>/ nichts zu versäumen rathct, von den Abgeordneten der V Orte eröffnet, was der KricgS-

^üßnacht gut erachtet habe, und von Abt Gallus dahin beantwortet:Die Interessen der V Orte»>>d

^ Gallen seien so unzertrennlich, daß er und sein Capitcl für die Erhaltung und Auf-
^>stt ^^olischcn Standes alle Mittel, ja sich selbst darzustrckcn bereit seien; doch sei Umsicht und

"schlag nöthig, damit nicht im Falle des Mißlingcnö nicht nur der Stift, sondern auch den
dv,,, Orten unwiederbringlicher Nachthcil erwachse, die Toggeuburger Pässe und die Commcrcien
bisie See und vom Rhein her „unhandsam" gemacht werden und zugleich der Degen derjenigen,

>e> durch den Fürsten von St. Gallen zurükgchaltcn wurden, aus der Scheide fahre; besonders.5. vcden?«., x.- ...,. »... ... . . . ..
^^»de baß die St. gallische Landschaft mit Appenzell etwa dreizehn, mit Thurgau etwa acht
^'spä jusammcngränze, die Stadt St. Gallen mitten in der Landschaft liege und etliche Tausend
^b gk'^ ^"tcrthancn >u Schrankengehalten werden müssen, daher das Gotteshaus nur dann of-
'^d ^ ^>rcn könnte, wenn ein bewußter Ort in Besiz gebracht, die Schlange aus dem Busen genommen

olchem Zwek von den katholischen Orten mit kräftiger Mannschaft Hilfe geleistet würde. Wolle
57



März 1664. 613" lNiät Wlp
ie 10l) Mann gibt jedes Ort 3 Reuter, und Zürich und Bern werden ersucht, noch mehr Reiterei

Orte^ Bei herannahenderGefahr oder wirklichem Einfall der Türken mahnt Zürich die andern
Bon Wallis werden 1200 Mann, von den III Bünden 3000 Mann gewärtige!.

Nll Mellingen haben ihre Pässe selbst zu bewahren, die Grasschaft Baden überdies noch
Djx ^ ^ Mann aufzustellen. Schießpulvcr und Salpeter in's Ausland zu verkaufen wird verboten.
Stcll^^" "ulitärischcn Maßregeln bleiben dem KricgSrathüberlassen. Diese Verordnung tritt an die
die q ^ Abschieds zu Wyl (1647). e. (S. u. Mainthal). «I. Auf Anzeige Basels, daß im Elsaß
"ndere^^"^ >»"ucr noch nicht respectirt werden, die Kaufleutc zwar, um die Zollstättcn auszuweichen,
uin ^ benuzeu, namentlich aber die Wcinfuhrleutebelästigt seien, wird zugleich bemerkt, daß

Ten von Zürich aus nach Paris geschrieben und andere Vorkehren zu endlicher Excquirungder
die getroffen, aber auch zu Bestreitung der für solche Angelegenheit erwachsenen Kosten in Basel auf
»icht Maaren eine Auflage mit Bewilligung der Obrigkeit bestimmt worden sei, die man ja
kerde^ betrachten ersuche, da selbe nur bis zu Dekung der ergangenen Auslagen bezogen
^ ^ des Ritters Tanner geht ein Fürschreibcn nach Florenz ab, zugleich mit Gratulation
der n, ^^)Mtn Vermählung, t. Condolcnzschreiben an Savohen wegen Hülscheid der Mutter und
Zclde/"'^'" ^ Hkkjvgs. Ansuchen an Oesterreich um Salz auf Abschlag an den Erbcinungs-
A<l, ^ ^ u. It.- (S. u. Thurgau). I. Auf die vom Landvogte in SarganS
d>ird Anfrage, wie er sich in Bezug auf die nach Venedig ziehenden Rekruten zu verhalten habe,
^>rc ^ ^ Landvogtö Tribolet zu Baden Antrag beschlossen, die nach Venedig wider die Türken mar-
^tcii ^^d'Pen durchziehenzu lassen, sofern die Führer bei den betreffenden Obrigkeiten und Land-
d»h,^ Durchpaß anfragen, dagegen auch die dabei befindlichen eidgenössischen Leute, sofern sie es
Lu.i, ^ Dienstpflicht zu entheben und zu ledigen, den übrigen die Reise zu gestatten. «»» (S. u.
»Nd ^ Mühlhausen Schießpulvcr zu liefern crbötig ist, kam in Frage, ob Mühlhausen
hat Rottwcil, welche Stadt aus gewissen Ursachen die Tagsazungcn nicht mehr besucht

"0t>g bei solchen Bcrathungcn Zutritt haben sollen. «». (S. u. Frciämtcr).

Besondere Verhandlungen der katholischeil Orte.

»ich,^' Pas Schreiben des Standes Bern, daß man den Kappcler'schenKindern der Religion halben
^^kUiches zumuthcn möge, wird nicht geantwortet. «K. Die erneuerte Beschwerde der Stadt

hi z ^ die voil Bern ihr entzogene Zollgercchtigkcit zu Ridan und Büren und Vcrlcznng des
>. Orten gemachten Traetats soll auf künftiger Jahrrcchnung behandelt werden,
ililt, "ut Savohen verbündeten Orte besonders eingelangte Anzeige von dem Ableben der Mutter
t>j^ ^"'aWn des Herzogs wird mit einem Condolcnzschreibenerwidert; in einem zweiten Schreiben

Pensionen und Stipendien gemahnt. 8. Da der LandschrcibcrKarl K. von Veröl-
!>a,ljs. Spanien zurükgckehrt ist, wird zu Anhörung seiner Relation und zugleich zu Begrüßung des

sandten Graf Casati eine Confcrcnz auf den 30. März Abends verabredet. I.. Den drei

>o ^ auf die Klage über die unsaubcrn Früchte, welche im Kaufhause von Luecrn Zugang finden,
^sache nicht in dem serndigen böscil Jahrgange liege, von SchultheißFlcckcnstcin Abhilfe

^' ki. u. v. (S. u. Bellcnz :c ).




